
     Schw
ere V

erstöße (G
urugāpatio)

Leichte Verstöße (Lahugāpatio)

Übersicht über die Verstöße gegen die Schulungsregeln der Bhikkhus und die nachfolgenden Schritte
Verstoß-Arten: Anzahl und Untergruppen: dem Verstoß nachfolgende Schritte:

1.: Pārājika-
Verstöße ( „die zu 
Fall bringenden“)

2.: Sanghādisesa-

Verstöße

(„anfängliches und 

folgendes 

Zusammentreten 

des Ordens“)

4 Verstöße

a) 9 Verstöße, wirksam sofort 

bei Begehen der Tat      

(Nr. 1-9)

b) 4 Verstöße, wirksam erst

bei mangelnder Einsicht 

nach der dritten 

Ermahnung durch die 

Sangha (Nr. 10-13)

Nicht 

verheimlicht?

?

Verheimlicht?

Parivāsa

erbitten

(von einer 

mind.  

4-köpfigen 

Sangha)

Mit Verübung der Tat sofort Ausschluß vom

Parivāsa-Strafe;  Dauer entsprechend 

der Tage der Verheimlichung 

(Ausübung von 82 extra-Auflagen, von denen 

3 bei Nichtbeachtung die Dauer jeweils um 

einen Tag verlängern)

bei erneutem Vergehen:

Mūlāyapaṭigassana von der Sangha erbitten 

und erneut Parivāsa-Strafe ableisten

Bhikkhusein und Verbot der

Mānata-Strafe 

für 6 Tage in einer mind. 

4-köpfigen Sangha 

(82 extra-Auflagen, von 

denen 4 bei Nicht-

beachtung die Dauer 

jeweils um einen Tag 

verlängern)

bei erneutem Vergehen:

Mūlāyapaṭigassana von 

der Sangha erbitten und 

erneut Mānata-Strafe 

ableisten

neu-Ordination

Abbhāna 

(Rehabilitation 

zum „pakatata-

bhikkhu“ 

(normaler 

Mönch) in einer 

20-köpfigen 

Sangha)

3.: Thulaccaya-

Verstöße

(„schweres 

Fehlverhalten“)

4.: Pācittīya-Verstöße

(„zu bekennen“)

5.: Pāṭidesanīya-

Verstöße („spezielles 

Geständnis“)

6.: Dukkata-Verstöße

(„schlechtes Tun“)

7.: Dubhāsita-Verstoß 

(„schlechte Rede“)

unzählige Verstöße, nicht durchnumeriert,  

nicht Teil der Pāṭimokkha,

Ableitungen von 1. und 2. oder aus Māhā/Culavagga

a) 30 Nissagīya-Pācittīya-Verstöße   

(“Aufgeben und Bekennen“ (bei unrechtmäßig 

erworbenen Gebrauchsgegenständen))

b)  92 Pācittīya-Verstöße  

(auch: „Suddhika-Pācittīya“, „reines Bekennen“)

4 Verstöße

a) unzählige Verstöße, nicht durchnumeriert, nicht Teil 
der Pāṭimokkha, Ableitungen von 1. oder 2. oder aus  
Māhā/Culavagga 

b) 75 Sekhiya-Verstöße („Schulungs-Regeln“)

1 Verstoß, bei unabsichtlicher beleidigender Rede 

(abgeleitet von Pācittīya-Regel Nr.2)

86 Pācittīya-Verstöße

6 Chedanaka- Pācittīya-Verstöße („Abschneiden und 
Bekennen“ ( bei zu großen Gebrauchsgegenständen))

(Verstoß nur bei genereller Missachtung der Regel)

Bekennen mit der allgemeinen Formel 

Bekennen mit der allgemeinen Formel und Aufgeben des 

unrechtmäßig erworbenen Gebrauchsgegenstandes

Bekennen mit der allgemeinen Formel 

Bekennen mit der allgemeinen Formel und entsprechendes 

Kürzen/ Abschneiden des zu großen Gebrauchsgegenstands

Bekennen mit einer speziell für diese Verstöße in der 

Pāṭimokkha aufgefúhrten Formel.  

Bekennen mit der allgemeinen Formel

Bekennen mit der allgemeinen Formel

Bekennen mit der allgemeinen Formel

V e r s t o ß     b e r e i n i g t


